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Vorwort

Das „selbstverständlich Angenommene“ wird rasch und leicht zum Selbstver-
ständnis; dies gilt insbesondere auf derHöhe desVerfassungsrechts. Hier ersetzt dann
menschlicher Wille die so oft als starr empfundenen Schranken der Normen:
„Konstitution“ erscheint nicht (mehr) als (historisch irgendwie) vor- oder gar als
gottgegeben. In ihr soll der „wollende Mensch“ lebendig bleiben: „Wer immer
strebend sich bemüht, den wollen wir belohnen!“ – das spricht die hochtechnisierte
Moderne einer mythischen Vergangenheit nur allzu gerne nach.

Wer diesen Lohn als Gemeinschaft empfangen, ihn überleben darf in deren
Einzelgliedern – wer könnte dies anderes sein als – wiederum – „Viele“, wie anders
kann sie die Sprache zusammenfassen denn als „Volk“? Wer anderes sollte sich
zeigen in einer solchen „Erscheinung gleichartiger Vielfalt“?

Ein solcher Begriff „Volk“ sagt aber (noch) nichts aus über das inhaltliche Wesen
dieses populärenVerbundes, ebensowenig über dessen personale Träger(schaft). Mit
„Volk als Vielfalt“ wird nur dessen Zusammensetzung beschrieben, es werden nicht
seine Aufgaben und seine Tätigkeiten zu deren Erfüllung angesprochen. Nur mit
diesen letzteren Feststellungen könnte aber etwas erreicht werden wie eine
„Staatsrechtfertigung der Volksherrschaft“ gegenüber anderen Ordnungsregimen.
„Das Volk ist das unbekannte Wesen der Volksherrschaft“.

Eben dies ist nun Gegenstand des Folgenden – eines Versuches: Lassen sich feste
geistige Grundlagen auffinden, auf denen gerade der Volksstaat seine Macht aus-
formen, mit welcher er (dann seine) Menschen von deren Wert zu überzeugen ver-
mag? Was bietet ihm gerade dazu der Volks-Begriff der Demokratie als/an Legiti-
mation? Ist es etwa das, was sich in ihm am deutlichsten zeigt: Umverteilung als
Rechtfertigung?

All dies kann hier nicht staatsrechtlich erklärt und behandelt werden – nur einige
Fixpunkte. Vielleicht geht von ihnen aber doch etwas aus wie ein staatsrechtliches
Licht. Goethes „Mehr Licht!“ – wo ist es eifriger zu suchen als in der Verfassung?

München, im Oktober 2019 Walter Leisner
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Einleitung

1. „Volk“ als Rechtsbegriff

Das Wort „Demokratie“ geht deutschen Juristen mit einer Leichtigkeit von den
Lippen, die aber kaum irgendwo in ihren Aktivitätsbereichen – oder auch außerhalb
derselben, vor allem in der Politik – gegenwärtig Erstaunen weckt. Dass die demo-
kratischeÄußerungs-Form„-Kratie“ etwas beinhaltet wie „rechtlichenZwang“,wird
dabei geradezu mit verbaler Selbstverständlichkeit unterstellt. Gleiches ist bei dem
Begriffs-Bestandteil „Demo-“ festzustellen: Demos – das kann, wenn derart „gän-
gige“WortewieDemokratie inhaltlich (noch irgend)etwas aussagen, kommunizieren
sollen von Rechtssubjekt zu Rechtssubjekt – doch nur hinweisen auf „Volk“.

Als Bestandteil eines Verfassungsbegriffs muss der Wort-Teil „Volk“ rechtlich
betrachtet werden so wie er eben zunächst begegnet. „Volk“ darf nicht rechtssyste-
matisch, in einem Verständnis nach Allgemeiner Staatslehre, sogleich begrifflich
verengt werden auf ein „Deutsches Volk“. Eine solche Auffassung würde voraus-
setzen, dass „Menschen auf dem Territorium Deutschland“ nur in einem Rechtsge-
bilde „Deutsche Demokratie“ wahrgenommen werden dürften. Eben dies ist aller-
dings der Befund, den ein Blick auf die meistbenutzte Kommentarliteratur zeigt,
damit auf etwas wie eine, wenn nicht herrschende, so doch gängige Vorstellung von
„Demokratie im Deutschen Staatsrecht“: Weithin kommt „das Volk als solches“ dort
gar nicht allgemein alsVerfassungstopos vor, sondern nur als „DeutschesVolk“,1 also
in Verengung auf die „Deutschen Bürger“. Hier dagegen ist zunächst zu untersuchen,
was „Volk als solches“ begrifflich bedeutet.

2. „Volk“: Ein Verfassungs-Begriff

a) Was bezeichnet „dieses Volk als Rechtsbegriff“, formal und inhaltlich, in der
Deutschen Rechtsordnung? Diese Frage kann nur als eine juristische gestellt, sie darf
nicht unterHinweis auf einVerständnis imSinne der Politologie beantwortet werden;
darin würde die Eigenständigkeit juristische Denkens aufgegeben, von der aber die
nachfolgenden Ausführungen ausgehen.

1 Wie etwa in von Mangoldt/Klein/Starck, GG 6. Aufl. 2010, Art. 20, Abs. 2, Rn. 142 ff.,
oder in Art. 116, Rn. 116 f., sowie bei Sodan, H., GG 4. Aufl. 2018, Art. 20 Rn. 8, 9; Jarass/
Pieroth, GG 12. Aufl. 2012, Art. 20 Rn. 4.



b) Was bedeutet, was „ist juristisch“ dieses Volk im Recht? Wenn Recht in her-
kömmlicher Jurisprudenz nur verstanden werden kann im Sinn einer „verbal-be-
grifflich gestuften Ordnung“, so ist „Volk“ rechtlich zu erfassen, formal wie in-
haltlich, als normative Spitzenregelung dieses Systems: Volk als Verfassungsbegriff.

3. „Volk“ in der Verfassung:
Ein Rechtswert in Zahlen – in Umverteilung

„Verfassungsbegriff“ bezeichnet im herkömmlichen, vor allem im Öffentlichen
Recht, die Geltungskraft, welche einer Rechtsbestimmung innewohnt. Ihre Bedeu-
tung zeigt sich in ihrem formalen Geltungs-Vorrang; in der Regel drückt sich darin
aber auch etwas aus wie eine inhaltliche Bedeutungs-Priorität. In der Juristischen
Dogmatik wird dies gemeinhin als „Rechtswert“ bezeichnet. Gerade für die Demo-
kratie spielt diese Terminologie eine wichtige, ja entscheidende Rolle als Legiti-
mation dieser Staatsform: Nicht mehr aus der Geburt der Träger rechtfertigt sie sich,
auch nicht aus den juristischen Instrumenten welche diese einsetzen: ihr menschli-
ches Wesen ist es allein, welches die Wertlegitimation der Staatsform prägt.

Dieses menschliche Wesen wird heute aber zunehmend allein erfasst in Zahlen.
Damit wird auch die StaatsformDemokratie heute immermehr in „Zahlen deutlich“:
Vom (früheren) Volk in Werten (i. Folg. A., B.) zeigt sich eine Entwicklung immer
mehr hin zu einer Demokratie, welche „Volk in Zahlen“ sieht, rechtlich ausdrückt
(i. Folg. C.).

In solchem Denken läuft aber die Entwicklung bereits weiter: zu einer „Neuen
Demokratie in Ökonomie“ – Volk: Ein „Wert in Gütern“; und sie führt dann zur
Demokratie als „Güterproduktion in Gemeinschaft“ (i. Folg. E.), diese wieder zur
Demokratie als Gütergenuss (i. Folg. F.).

In all dem erscheint der demokratische Staat in dauernder rechtlicher Umvertei-
lungs-Bewegung (i. Folg. G.), das „Volk“ als Ablauf einer Umverteilung (i. Folg.
G. VIII.).

Für die Demokratie bedeutet das heute, und zunehmend: Verfassungswert soll
sein, was sich zählen, in Zahlen erfassen lässt in der Beziehung von Menschen zu
Gütern – insbesondere in deren Umverteilung.

4. Dennoch: Demokratie – Staatsform der Werte

Diese Volksherrschaft scheint also im Recht zu begegnen als ein „wertfreier
Vorgang“, in einer „Mechanik des Zählens“, welche darin Rechtssubjekte nur in
ihremMenschsein erfasst – hinreichend, ja vollständig. Doch darin erschöpft sich die
rechtliche Bedeutung von „Demokratie“ nicht: Sie zeigt „das Volk als staatsrecht-
lichen Höchstwert“: Demokratie als Spitzenbegriff einer Staatsform menschlicher
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Werte. Ihr „Staat“ besteht zwar aus Menschen, stellt sich dar aus, in ihnen. Zugleich,
gerade in dieser Erscheinungsform, weist Demokratie aber, in diesen Menschen,
rechtlich hinauf in eine „Transzendenz“ des Staates, aus, rechtlich damit aber über
humanenWesen:Diese „Transzendenz“,wie sie schon ImmanuelKant (er)fand, zeigt
denStaat als ein „Recht inGlauben“ – als „Werte angenommen inRecht“. „Staat“ und
„Recht“ werden damit zu voller wesensmäßiger Einheit in einer „Transzendenten
Demokratie“. In ihr gilt „Vox Populi – Vox Dei“: Staatsrecht als Hoffnung. Nur im
Diesseits, oder auch auf ein Jenseits?
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